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(54) Infrarotstrahler

(57) Die Erfindung betrifft einen als Flächenstrahler
ausgebildeten InfrarotStrahler mit einem Gehäuse, das
Seitenwände umfasst, in dem ein Strahlkörper angeord-
net ist, der an seiner Rückseite im Inneren des Gehäuses
von einem in einer Brennkammer brennenden Fluid be-
heizt wird und dessen von außen sichtbare Vorderfläche

die Infrarot-Strahlung abgibt und in unmittelbare Nach-
barschaft zu einer in einer Laufrichtung vorbeilaufenden
Faserstoffbahn steht. Um eine gleichmäßige Wärmeab-
gabe im Querprofil an der Vorderfläche (5) des Strahl-
körpers (3) zu erwirken, umschließen die Seitenwände
(2a, 2b) die Brennkammer (6) nicht vollständig.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen als Flächenstrahler
ausgebildeten Infrarot-Strahler mit einem Gehäuse, das
Seitenwände umfasst, in dem ein Strahlkörper angeord-
net ist, der an seiner Rückseite im Inneren des Gehäuses
von einem in einer Brennkammer brennenden Fluid be-
heizt wird und dessen von außen sichtbare Vorderfläche
die Infrarot-Strahlung abgibt und in unmittelbare Nach-
barschaft zu einer in einer Laufrichtung vorbeilaufenden
Faserstoffbahn steht.
[0002] Als Flächenstrahler ausgebildete Infrarot-
Strahler werden bekannterweise in Trocknersystemen
eingesetzt, die zum Trocknen einer Faserstoffbahn, bei-
spielsweise Papier- oder Kartonbahnen, dienen. In Ab-
hängigkeit von der Breite der zu trocknenden Faserstoff-
bahn und der gewünschten Heizleistung wird die erfor-
derliche Anzahl von Strahlern mit in der Regel unterein-
ander fluchtenden Abstrahlflächen zu einer Trocknungs-
einheit zusammengestellt.
[0003] Aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten bei Tem-
peraturen von oberhalb 1100°C, ihrer hohen spezifi-
schen Leistungsdichte und ihrer langen Standzeit sind
die Infrarot-Strahler besonders zum Trocknen von bahn-
förmigen Materialien bei hohen Geschwindigkeiten ge-
eignet. Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet ist die Trock-
nung von laufenden Papier- oder Kartonbahnen in Pa-
pierfabriken, beispielsweise hinter Beschichtungsvor-
richtungen.
[0004] Die Infrarot-Strahler werden bevorzugt mit Gas
beheizt, alternativ ist die Beheizung mit einem flüssigen
Brennstoff als Fluid möglich.
[0005] Wie der DE 199 01 145 A1 als Stand der Tech-
nik entnommen werden
[0006] kann, enthält jeder Infrarot-Strahler ein Misch-
rohr, das mit Gas und Luft versorgt wird und am hinteren
Gehäuseteil eintritt. Von dort führen die Strömungspfade
des Fluids, in diesem Fall also der Gasmoleküle, durch
die Verteilkammer und durch Bohrungen in einer Bren-
nerplatte, um an der Bodenfläche des Brennraums zu
enden. Der Brennraum ist zwischen der Brennerplatte
und einem im Wesentlichen parallel zu dieser mit Ab-
stand angeordneten Strahlkörper angelegt. Der Strahl-
körper kann dabei auch aus einzelnen Stäben gebildet
werden. Die Brennerplatte kann z.B. aus einem porösen
Vliesmaterial, einer keramischen Lochplatte oder einer
isolierten, metallischen Düsenplatte bestehen. Sie und
der Strahlkörper sind in dem Gehäuse, das in der Regel
aus einem metallischen Halterahmen aus Blechen be-
steht, der sowohl die Brennerplatte als auch den Strahl-
körper umschließt, in umlaufende, feuerfeste, dichtende
Isolierung eingepasst, die den Brennraum seitlich ab-
schließen.
[0007] Aus dem Stand der Technik ist es lediglich be-
kannt, Brennerplatten so auszuführen, dass die Fluid-
durchlässigkeit über die gesamte Plattenfläche gleich-
mäßig ist, also pro Flächeneinheit die gleiche Menge an
Fluid, beispielsweise einem Gas-/Luftgemisch, durch-

tritt. Da der Infrarot-Strahler eine möglichst große Ab-
strahlfläche aufweisen soll und in vielen Anwendungen,
z.B. bei der Trocknung von gestrichenem Papier, viele
solcher Infrarot-Strahler in Feldern oder Reihen zusam-
mengefasst werden, kann die Isolierung nur möglichst
dünn ausgeführt werden, wenn man eine insgesamt
gleichmäßige Abstrahlung erzielen will. Hieraus ergibt
sich der Nachteil, dass bei gleicher Fluidzuführungsmen-
ge pro Flächeneinheit zwar auch die aus der Verbren-
nung des Fluids resultierende Verbrennungswärme an
der Oberfläche der Brennerplatte pro Flächeneinheit
gleich ist, sich aber trotzdem im Brennraum ein Tempe-
raturgradient in der Weise einstellt, dass die Temperatur
in der Mitte des
[0008] Strahlkörpers am höchsten, in der Nähe der Iso-
lierung aber am niedrigsten ist, da hier Energie durch die
ungenügende Stärke der Isolierung verloren geht. Ein
besonderer Nachteil entsteht dabei dann, wenn der
Strahlkörper aus einem keramischen Material besteht,
in dem sich infolge von Temperaturgradienten thermi-
sche Spannungen ausbilden können, die zu Rissbildung
bzw. einer Zerstörung des Strahlkörpers führen können.
[0009] In der Regel sind die Infrarotstrahler im Stand
der Technik mit einer rechteckigen Abstrahlfäche verse-
hen, wobei diese von den Seitenwänden des Gehäuses
umschlossen ist. In den Bereichen, in denen die Infrarot-
strahler, die zu einer Trocknungseinheit zusammenge-
fasst sind, aneinanderstoßen, wird aufgrund der in Bezug
auf eine gewünschte gleichmäßige Oberflächentempe-
ratur doch relativ breiten Isolierung ein weniger trockener
Streifen in Laufrichtung in der Faserstoffbahn erzeugt.
Die Temperaturunterschiede an der Strahlkörpervorder-
fläche haben deshalb einen starken negativen Einfluss
auf die gleichmäßige Trocknung der Materialbahn.
[0010] Ein weiteres Problem besteht bei den zu einer
Trocknungseinheit zusammengefassten Infrarotstrah-
lern darin, dass alle Brennkammern nicht exakt gleich-
mäßig gezündet werden können. Häufig wird eine mittels
eines Zündfunkens erzeugte Flamme, die an der Vorder-
seite der Strahlkörper außerhalb der Infrarotstrahler von
einem Ende zum anderen Ende der Reihe überläuft, zur
Zündung aller Brennkammern genutzt. Dieser Prozess
ist sehr anfällig für Störungen, beispielsweise Luftströ-
mungen.
[0011] Es ist die Aufgabe der Erfindung, einen als Flä-
chenstrahler ausgebildeten Infrarot-Strahler zu schaffen,
der die genannten Nachteile vermeidet, wobei insbeson-
dere die Vorderflächentemperatur seines Strahlkörpers
über seine gesamte Fläche bezogen auf das Querprofil
im Wesentlichen konstant gehalten werden kann. Im We-
sentlichen konstant sei hier definiert als maximale Tem-
peraturdifferenz an zwei Vorderflächenpunkten von etwa
50°C.
[0012] Die Aufgabe bezüglich des Infrarot-Strahlers,
wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Seiten-
wände die Brennkammer nicht vollständig umschließen.
[0013] In den Wärmeabstrahlbereichen, in denen der
Einfluss auf die Faserstoffbahntrocknung besonders
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groß ist, werden keine isolierenden Seitenwände mehr
vorgesehen.
[0014] Stattdessen ist bevorzugt, dass mindestens
70% der seitlichen Gehäusewände quer zur Laufrichtung
der Faserstoffbahn angeordnet sind. Insbesondere ist
bevorzugt, dass alle seitlichen Gehäusewände quer zur
Laufrichtung der Faserstoffbahn angeordnet sind. Die
Seitenwände mit ihrer in der Regel in der Wandstärke
relativ starken Isolierung haben ihren Einfluss auf die Fa-
serbahntrocknung gerade dort besonders negativ aus-
geprägt, wo sie parallel zur Laufrichtung der Faserstoff-
bahn angeordnet sind. In diesem Streifen wird der Fa-
serstoffbahn in dem gesamten überfahrenen Bereich des
Infrarotstrahlers deutlich weniger Wärme zugeführt als
beispielsweise im mittleren Bereich des Infrarotstrahlers.
In der Erfindung wurde erkannt, dass man die seitlichen
Wände mit der Ausrichtung in der Laufrichtung der Fa-
serstoffbahn weglassen kann, ohne die Stabilität wesent-
lich zu schädigen. Gemeinsam mit dem Strahlkörper bil-
det das verbleibende Gehäuse einen weiterhin stabilen
Kasten, in dem eine Verbrennung ablaufen kann.
[0015] Vorzugsweise ist der Kasten so aufgebaut,
dass wenigstens eine Seitenwand zumindest zum Teil
aus einem Blech besteht. Ein solcher Kasten ist einfach
herzustellen, weil das Blech beispielsweise gebogen
oder geschweißt werden kann. Vorteilhaft ist es weiter-
hin, wenn das Blech gegenüber dem Brennraum durch
eine thermische Isolierung geschützt ist.
[0016] Von besonderem Vorteil ist das Weglassen der
Seitenwände dann, wenn mehrere Infrarotstrahler zu ei-
ner Trocknereinheit zusammengeschlossen sind. Insbe-
sondere wenn man bei allen in einer Reihe angeordneten
Infrarotstrahlern die Seitenwände parallel zur Laufrich-
tung der Faserstoffbahn fortlässt, so dass die Brennräu-
me von zwei benachbarten Infrarotstrahlern miteinander
in Verbindung stehen, erhält man eine durchgehende
Brennkammer. Dadurch wird es ermöglicht, mit nur ei-
nem einzigen Zündvorgang die Trocknungseinheit über
die ganze Faserstoffbahnbreite (die heutzutage im Be-
reich von 6 bis 12 m liegt) in Betrieb zu setzen.
[0017] Vorzugsweise befinden sich die Lagerstellen
für den Strahlkörper an den rechtwinkelig zur Laufrich-
tung der Faserstoffbahn angeordneten Seitenwänden.
Das verhindert eine Störung des Quertemperaturprofils
über die gesamte Breite der Faserstoffbahn.
[0018] Besonders bevorzugt ist es dann, wenn der
Strahlkörper in der thermischen Isolierung gelagert ist.
Dadurch wird der störende Einfluss der hohen Tempe-
raturen des Strahlkörpers auf den metallenen Teil (Blech)
des Gehäuses vermieden. Besonders einfach ist die
Konstruktion herzustellen, wenn sich der Strahlkörper
aus mehreren Keramikstäben zusammensetzt, für die je-
weils Bohrungen zur Lagerung in der thermischen Iso-
lierung vorgesehen sind.
[0019] Günstig ist es auch, wenn die thermische Iso-
lierung einen direkten Kontakt des Blechs zur Brennkam-
mer verhindert. Das Blech kann auf diese Weise voll-
ständig vor einer Überhitzung geschützt werden.

[0020] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der Fi-
guren näher erläutert werden. Dabei zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Infrarot-Strahlers mit Schnitt,

Fig. 2 den Zusammenschluss mehrerer erfindungs-
gemäßer Infra- rotstrahler zu einer Trockner-
einheit und

Fig. 3 eine Trocknereinheit nach dem Stand der
Technik

[0021] Der ungleichen Temperaturverteilung an der
Vorderfläche eines Infrarot-Strahlers im Querprofil über
die Faserstoffbahn wird mit der Ausgestaltung des Infra-
rot-Strahlers nach Fig. 1 erfindungsgemäß entgegenge-
treten. Fig. 1 zeigte einen Infrarot-Strahler 1 mit einem
Gehäuse 2, das in der Regel aus Blech(en) 8 und Isolie-
rung(en) 9 besteht. An der Rückseite des Gehäuses be-
findet sich ein Fluidanschluss 10, durch den ein Fluid,
beispielsweise ein Gas-/Luftgemisch, in die Verteilkam-
mer 14 geführt wird. Von der Verteilkammer 14 geht der
Weg des Fluids durch die nicht näher dargestellten
Durchtrittsöffnungen einer Brennerplatte 7 bis in den
Brennraum 6. Die Verbrennung des Fluids im Brennraum
6 bewirkt eine Erwärmung der Rückseite 4 des Strahl-
körpers 3, an dessen Vorderfläche 5 die thermische En-
ergie durch Infrarotstrahlung an eine vorbeilaufende Ma-
terialbahn 12 (lediglich in Fig. 3 angedeutet) abgegeben
werden kann. Unter dem Begriff Strahlkörper sollen ggf.
auch mehrere zusammengeschlossene Bauteile, wie
beispielsweise eng nebeneinander angeordnete Stäbe,
zu verstehen sein. Der Strahlkörper 3 ist in einer thermi-
schen Isolierung 9, die mit den Seitenwänden 2a und 2b
in Verbindung stehen, die im Betrieb senkrecht zur Lauf-
richtung 13 der Faserstoffbahn 12 angeordnet sind, in
Lagerungen 15 befestigt. Dabei sind die Isolierungen so
angebracht, dass das Blech 8 des Gehäuses 2 weder
mit dem Strahlkörper 3 noch mit dem Brennraum 6 in
Verbindung steht.
[0022] Da es trotz gleichmäßiger Verbrennung oft
trotzdem zu ungleichen Vorderflächentemperaturen im
Querprofil am Strahlkörper 3 kommt, wird in diesem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel an dem Gehäuse die
Seitenwände 2c weggelassen, die parallel zur Laufrich-
tung 13 der Faserstoffbahn 12 angeordnet wären. Ge-
nauer gesagt sollten mindestens 70% aller Seitenwände
2a, 2b quer zur Laufrichtung 13 der Faserstoffbahn 12
angeordnet sein.
[0023] Um diese Erfindung zu verdeutlichen, wird zu-
nächst der Stand der Technik in Fig. 3 betrachtet. Hier
sind mehrere Infrarotstrahler herkömmlicher Bauart zu
einer Reihe einer Trocknereinheit 11 zusammenge-
schlossen. Jeder Infrarotstrahler besitzt einen Strahlkör-
per 3, der in diesem Fall aus mehreren einzelnen Stäben
besteht. Die Stäbe werden aus der darunter liegenden
Brennkammer beheizt und bilden in ihrer Gesamtheit ei-
ne sichtbare Fläche, die der Vorderfläche des Strahlkör-
pers entspricht. Sie sind in den Seitenwänden 2c des
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Gehäuses des Infrarotstrahlers gelagert, die parallel zur
Laufrichtung 13 der Faserstoffbahn 12 (oben rechts an-
gedeutet) angeordnet sind. Aufgrund der in Fig. 3 nicht
sichtbaren Isolierung sind sie relativ dick, so dass sie
einen breiten Streifen in der Vorderfläche der Trockner-
einheit 11 aussparen. Abgesehen von den Enden der
Trocknereinheit liegen jeweils zwei Seitenwände 2c an-
einander. Dadurch wird der Streifen, über den keine In-
frarotstrahlung abgegeben werden kann, noch einmal
vergrößert.
[0024] Betrachtet man dagegen in Fig. 2 eine Trock-
nereinheit 11, die sich aus Infrarotstrahlern 1 gemäß der
Erfindung zusammensetzen, so sind die Mängel des frü-
heren schwankenden Temperaturquerprofils ausge-
merzt. Die Infrarottrockner 1 besitzen ein Gehäuse 2
ohne Seitenwände, die in Laufrichtung 13 der Faserstoff-
bahn 12 verlaufen. Der Strahlkörper 3 wird in den Sei-
tenwänden 2a und 2b gelagert, die quer zur der Laufrich-
tung 13 stehen. Zur besseren Veranschaulichung sind
die einzelnen, eine Reihe bildenden Infrarotstrahler nicht
dicht an dicht gezeichnet, aber in der Realität werden sie
ggf. unter Zwischenschaltung von Dichtungen eng an-
einander anliegen. Das hat zur Folge, dass sich erstens
eine einheitliche, ununterbrochene Wärme abgebende
Fläche als Summe aller Vorderflächen 5 der Infrarott-
rockner 1 ergibt und zweitens alle Brennräume 6 unter-
einander verbunden sind und dadurch mit einer Zündung
in Betrieb gesetzt werden können.
[0025] Selbstverständlich soll die Erfindung nicht aus-
schließen, dass es bei den Infrarotstrahlern 1 einer Reihe
an den Enden auch solche gibt, die eine abschließende
Seitenwand 2c in Laufrichtung 13 der Faserstoffbahn 12
aufweisen.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 Infrarot-Strahler

2 Gehäuse

2a, 2b, 2c Seitenwand

3 Strahlkörper

4 Rückseite des Strahlkörpers

5 Vorderfläche des Strahlkörpers

6 Brennraum

7 Brennerplatte

8 Blech

9 Isolierung

10 Fluidanschluss

11 Trocknereinheit

12 Faserstoffbahn

13 Laufrichtung der Faserstoffbahn

14 Verteilkammer

15 Lagerstelle

Patentansprüche

1. Infrarot-Strahler mit einem Gehäuse (2), das Seiten-
wände (2a, 2b) umfasst, in dem ein Strahlkörper (3)
angeordnet ist, der an seiner Rückseite (4) im Inne-
ren des Gehäuses (2) von einem in einer Brennkam-
mer (6) brennenden Fluid beheizt wird und dessen
von außen sichtbare Vorderfläche (5) die Infrarot-
Strahlung abgibt und in unmittelbare Nachbarschaft
zu einer in einer Laufrichtung vorbeilaufenden Fa-
serstoffbahn (12) steht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenwände (2a, 2b) die Brennkammer (6) nicht
vollständig umschließen.

2. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens 70% der Seitenwände (2a, 2b) quer zur
Laufrichtung (13) der Faserstoffbahn (12) angeord-
net sind.

3. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
alle Seitenwände (2a, 2b) quer zur Laufrichtung (13)
der Faser stoffbahn (12) angeordnet sind.

4. Infrarot-Strahler gemäß einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Seitenwand (2a, 2b) zumindest
zum Teil aus einem Blech (8) besteht.

5. Infrarot-Strahler gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Seitenwand (2a, 2b) eine thermi-
sche Isolierung (9) umfasst.

6. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Infrarotstrahler (1) zu einer Trocknereinheit
(11) zusammengeschlossen sind.

7. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Brennräume (6) von zwei benachbarten Infrarot-
strahlern (1) miteinander in Verbindung stehen.

8. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Lagerstellen (15) für den Strahlkörper (3) an
den rechtwinkelig zur Laufrichtung (13) der Faser-
stoffbahn (12) angeordneten Seitenwänden (2a, 2b)
befinden.

9. Infrarot-Strahler gemäß einem der Ansprüche 5 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Strahlkörper (3) in der thermischen Isolierung (9)
gelagert ist.

10. Infrarot-Strahler gemäß Anspruch 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die thermische Isolierung (9) einen direkten Kontakt
des Blechs (8) zum Brennraum (6) verhindert.

7 8 



EP 2 148 134 A2

6



EP 2 148 134 A2

7



EP 2 148 134 A2

8



EP 2 148 134 A2

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19901145 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

